
 1 

Entgeltordnung für die Nutzung des Freibades der Stadt Schmölln 
 

 

Der Stadtrat der Stadt Schmölln hat in seiner Sitzung am ............ nachstehende Entgelte für 

die Benutzung des Freibades der Stadt Schmölln (Ronneburger Straße) beschlossen: 

 

§ 1 

Entgelte 

 

(1) Für die Benutzung des Freibades werden folgende Entgelte festgesetzt: 

1. Tageskarte  

 Erwachsene 3,50 € 

 Ermäßigte und Kinder/Schüler 2,00 € 

 Kinder unter 1,00 m frei 

2. Saisonkarte 

 Erwachsene 60,00 € 

 Ermäßigte und Kinder/Schüler 30,00 € 

 Kinder unter 1,00 m frei 

 

(2) Als Ermäßigt gelten Schwerbehinderte ab einem GdB von 80 bei Vorlage eines 

entsprechenden Nachweises.  

 

(3) In Verlust geratene Saisonkarten werden nicht ersetzt. Die Übertragung von Saisonkarten 

ist nicht gestattet und hat ihre Einziehung zur Folge.  
 

 

§ 2 

Befreiungen 

 

Kameradinnen und Kameraden der Einsatzabteilungen, sowie Mitglieder der 

Jugendfeuerwehren und der Alters- und Ehrenabteilungen der Freiwilligen Feuerwehr der 

Stadt Schmölln erhalten kostenfreien Eintritt gegen Vorlage eines entsprechenden 

Nachweises.  

 

§ 3 

Inkrafttreten 
 

(1) Diese Entgeltordnung tritt zum 01.05.2023 in Kraft. 
 

(2) Gleichzeitig treten die bisher festgelegten Entgelte außer Kraft. 

 

 

Schmölln, den 

 

 

Sven Schrade 

Bürgermeister 


